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Nr. 22 / KW 47
Zeitung für Lüttringhausen, Lennep und Umgebung

Herausgeber Heimatbund Lüttringhausen e.V.
Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am Donnerstag, 04. Dezember 2025. 

Beilagen
Heute mit unserem beliebten Jahreskalender 2026

Dr. Stefanie Bluth, Pfarrerin Evangelische Kirchengemeinde Lennep

Gedanken zum Sonntag

VON STEFANIE BONA
Mit dem traditionellen Weih-
nachtsmarkt startet Lüttring-
hausen in die Adventszeit. Am 
29. November – Samstag vor 
dem ersten Advent – wird sich 
von 14 bis 22 Uhr rund um 
die evangelische Stadtkirche, 
auf dem Ludwig-Steil-Platz 
und dem Heimatspielgelände 
wieder ein stimmungsvolles 
Weihnachtsdorf den Besuche-
rinnen und Besuchern prä-
sentieren. Ausgerichtet wird 
die Veranstaltung wie seit den 
Anfängen vor bald 50 Jahren 
vom Heimatbund Lüttring-
hausen, der zur Eröffnung um 
14 Uhr unter anderem Ober-
bürgermeister Sven Wolf be-
grüßen wird.

Neue Mitstreiter und WiederholungstäterDie Beteiligung ist mit bis-
her angemeldeten 18 Ständen 
so groß wie im letzten Jahr. 
Um die Teilnahmegebühren 
habe man diesmal vorab ge-
beten. „Leider sind beim ver-
gangenen Weihnachtsmarkt 
ein paar Teilnehmer kurzfri-
stig abgesprungen“, berichtet 
Heimatbund-Vorsitzender 
Bernhard Hoppe. Mit den 
veränderten Modalitäten wol-
le man Absagen vermeiden. 
Wiederum sind es vor allem 
die Lüttringhauser Vereine, 
Kitas und Schulen, die auf 
dem Markt vielerlei Lecke-
reien und Getränke, aber auch 
Selbstgebasteltes und -geba-
ckenes anbieten werden. Das 
Spektrum reicht von Matjes 
und geräucherter Forelle über 
Teigtaschen, Brat- und Pfer-
dewurst, die bergische Kot-
tenbutter bis hin zu Waffeln 
und Crêpes. Und natürlich sollen bei hof-

fentlich trockenem Wetter 
und kühlen Temperaturen 
Glühwein und Kinderpunsch 
reichlich fließen. Unter den 

Teilnehmern sind „Wieder-
holungstäter“ wie etwa die 
Freizeitgruppe des Lüttring-
hauser Turnvereins, der 
Männergesangverein Niege-
dacht-Herbringhausen oder 
der Lüttringhauser Män-
nerchor zu finden. Neu dabei 
ist die Selbsthilfegruppe „Da-
bei und mittendrin“, die sich 
für Kinder und Jugendliche 
mit Handicap einsetzt. An ih-
rem Stand wird es Handarbei-
ten und Spielwaren geben, die 
von Menschen, die von FASD 
(Fetale Alkoholembryopa-

thie-Spektrum-Störungen) 
betroffen sind, gefertigt wer-
den. Wie es seit Jahrzehnten 
üblich ist, ist der Lütterkuser 
Weihnachtsmarkt ideell aus-
gerichtet. Das heißt, Einnah-
men gehen in die Vereinskas-
sen, sind für die Jugendarbeit 
oder sonstige gemeinnützige 
Projekte bestimmt. „Zusätz-
lich haben wir diesmal ange-
regt, zehn Prozent der Erlöse 
an das Kinderhospiz Burgholz 
zu spenden“, berichtet der 
Vorsitzende im Gespräch mit 
unserer Redaktion. Dass den 
Menschen im Dorf ein biss-
chen die alte Tradition des 
Weihnachtsmarktes auf der 
Gertenbachstraße fehlt, weiß 
auch Bernhard Hoppe. Und 
es geht ihm genauso. Schlus-
sendlich sei es aber so gewe-
sen, dass sich immer weni-
ger Teilnehmer für die große 
Fläche entlang der gesamten 
Straße gefunden hätten. Und 
auch hier: „Die Leute haben 
noch nicht mal mehr abge-
sagt, sondern sind einfach 
nicht gekommen. Damit sind 
am Veranstaltungstag große 
Lücken entstanden, was dann 
auch nicht mehr schön war.“ 
Für den Heimatbund sei der 
Markt am Ende ein Riesen-
aufwand und dann auch noch 
ein Zuschussgeschäft gewe-
sen. Eine Idee wäre mögli-
cherweise, den Markt an 
der Kreuzung Gertenbach-/
Tannenbergstraße zu starten 
und bis zum Ludwig-Steil-
Platz weiterzuführen. Da-
rüber könne man nachden-
ken. Andererseits: „Für den 
Weihnachtsmarkt, wie wir 
ihn nun seit einigen Jahren 
an der evangelischen Kirche 
durchführen, gibt es absolu-
te Planungssicherheit.“ Und 
weil man keine Straße mehr 
absperren müsse und eine 
kleinere Fläche bespiele, sei 
der Aufwand für den Verein 
machbar. Übrigens: In Sachen 

ideeller Weihnachtmarkt geht 
es den Lüttringhausern besser 
als den Lennepern. Hier wur-
de der, über Jahrzehnte durch 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Lennep organisierte 
und dann von der IGR Rem-
scheid übernommene traditi-
onelle Markt zum letzten Mal 
2019 durchgeführt. Und dann 
kam Corona..... 

GUT ZU WISSEN
Weitere Anmeldungen 
möglich: Der Lüttringhauser 
Weihnachtsmarkt öffnet am 
Samstag, 29. November von 14 
bis 22 Uhr rund um die evange-
lische Stadtkirche im Ortskern. 
Ab 19 Uhr wird der Posaunen-
chor der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Lüttringhausen für 
stimmungsvolle Musik sorgen. 
Für weitere Teilnehmer ist noch 
ein bisschen Platz. Wer also 
noch mitmachen möchte, kann 
sich per Mail an vorstand@
heimatbund.org wenden oder 
sich über die Internetseite ht-
tps://www.weihnachtsmarkt. 
luettringhausen.de anmelden. Längere Öffnungszeiten: Der F(l)air Weltladen in der Ger-

tenbachstraße 17 schließt sich 
dem Weihnachtsmarkt an und 
verlängert am 29. November 
seine Öffnungszeiten. Heiße 
Getränke gibt es im Verkaufs-
wagen. 

Keine X-mas-Party: Zweimal hatte der Heimatbund 
mit der Xmas-Party am Sams-
tag vor dem zweiten Advent ein 
Riesenpech mit Dauerregen. In 
diesem Jahr hat sich der Ver-
ein entschlossen, auf die Party 
zu verzichten. Der Aufwand für 
eine zweite Veranstaltung in 
kurzer Zeit sei von den Ehren-
amtlichen des Vereins einfach 
nicht zu stemmen, so Heimat-
bund-Vorsitzender Bernhard 
Hoppe. 

Das Gelände rund um die 
evangelische Stadtkirche bietet ein schönes Ambien-

te für den Lüttringhauser 
Weihnachtsmarkt.                                        
                       Foto: LLA Archiv/Bona

Am Vorabend zum ersten Advent lockt der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt rund um die evangelische Stadtkirche mit 18 Ständen, 

regionalen Spezialitäten und einem starken Engagement der Vereine. Ausrichter ist wie immer der Heimatbund.  

Stimmungsvoller Auftakt in den Advent

Falken-ApothekeWir sind für Sie da!Apotheker Henrik Baßmann

Kreuzbergstr. 1042899 Remscheid T. 02191 694700 info@apokreuz.de www.apokreuz.de

Barmer Str. 1742899 Remscheid T. 02191 50150 info@falken-apotheke-rs.de www.falken-apotheke-rs.de 

EINFACH. SICHER. SCHNELL.Mit unserer KreuzApo App! Bequem vorbestellen – ganz ohne Wartezeit
  E-Rezept einfach einlösen – in wenigen Klicks

  Volle Übersicht – Ihre Verordnung auf einen Blick
  Schnelle Benachrichtigung – wir sagen 
Bescheid, sobald Ihre Bestellung abholbereit  

oder auf dem Weg ist
 

Kommen  
Sie gerne vorbei – wir richten die App 
gemeinsam mit 

Ihnen ein!

Und sonst ... 
Kein Weihnachtsbaum am Eisernstein
Wie Markus Kärst, Vorsitzender des Marketingrats Lüttringhausen, 

auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, werde es in diesem Jahr 

leider keinen Weihnachtsbaum am Eisernstein geben. „Wir hoffen 

dass es im nächsten Jahr wieder klappt“, so Kärst. Bis zum Umbau 

der ehemaligen Kreuzung in einen Kreisverkehr hatte der Marke-

tingrat immer zur Advents- und Weihnachtszeit einen beleuchteten 

Baum auf der Mittelinsel der Kreuzung installiert. 

Liebe Leserinnen und Leser,am kommenden Sonntag 
feiern wir Christinnen und 
Christen Ewigkeitssonntag. 
Eine Kollegin wurde gefragt, 
ob ein derartiger Gedenktag 
überhaupt noch zeitgemäß 
sei. An manchen Orten im 
Stadtbild strahlt schon die 
Adventsbeleuchtung und 
nicht mehr alle Menschen 
sind kirchlich so angebun-den, wie das früher mal war.Ich finde schon, dass nicht 

nur wir als Kirche, sondern 
auch wir als Gesellschaft ei-nen Ort und Zeitraum zum 

Trauern brauchen. Denn wir 
alle erleben irgendwann im 
Leben Verluste. Sterben, Tod 
und Trauer gehört zum Le-ben dazu, genauso wie alle 

glücklichen Momente. Als 
Seelsorgerin sage ich im-mer: „Gegen Trauer hilft nur 

trauern.“ Phasen der Trauer 
würdigen das Leben der Ver-storbenen und der schmerz-haften Ereignisse. Sie geben 

Zeit, um Verluste zu verar-beiten. Im Übrigen gibt es 
in sehr vielen Kulturen kol-lektive Trauerzeiten. In Me-xiko gibt es beispielsweise 

den „Día de los Muertos“. Im 
Judentum gibt es Tisha B`Av, 
an dem der Zerstörung des 
Jerusalemer Tempels gedacht 
wird. Im schiitischen Islam 
im Iran gibt es das Aschura-Fest. Das beinhaltet große 

öffentliche Trauerprozessio-nen, bei denen sich Men-schen rhythmisch auf die 
Brust klopfen.Es ist heilsam, diese Zeiten 

zu haben, um dann auch 
wieder emotionale Kraft für 
neue schöne Erfahrungen zu 
schöpfen. Religiöse Rituale 
können bei der Bewältigung 
helfen. Aber auch unab-hängig davon will Gott uns 

trösten und uns Hoffnung 
auf eine positive Verände-rung der Zustände schenken. 

In Offenbarung 21, 4 heißt 
es: „Er wird ihnen alle Trä-nen abwischen. Es wird kei-nen Tod mehr geben, kein 

Leid, keine Klage und keine 
Schmerzen; denn was einmal 
war, ist für immer vorbei.“Kommen Sie gut durch die 

dunkle Jahreszeit! Dafür 
wünsche ich Ihnen viel Kraft 
und Gottes reichen Segen. 
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Nr. 21 / KW 45
Zeitung für Lüttringhausen, Lennep und Umgebung

Herausgeber Heimatbund Lüttringhausen e.V.

Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am 

Donnerstag, 20. November 2025. 

Gemeindereferentin Jutta 
Grobe, Kath. Kirchenge-

meinde St. Bonaventura 
und Heilig Kreuz

Gedanken zum Sonntag

VON STEFANIE BONAAm Montag hat sich der neue 

Stadtrat konstituiert. Mit 22 

bzw. 23 Jahren zählen Christ-

demokratin Sahra Bissek und 

Sozialdemokrat Daniel Pilz 

zu den jüngsten Mandatsträ-

gern. Beide haben in Lennep 

kandidiert. Daniel Pilz hat 

den Wahlkreis Hackenberg di-

rekt gezogen und mit ihm als 

neuen Fraktionsvorsitzenden 

hat seine Partei den Generati-

onenwechsel an der Spitze der 

SPD-Ratsfraktion eingeläutet. 

Sahra Bissek ist über die Liste in 

den Rat eingezogen und kann 

in die Ratsarbeit mit den Er-

fahrungen als Vorsitzende der 

Remscheider Schülerunion, als 

Mitglied der Jungen Union und 

als Sachkundige Bürgerin im 

Schulausschuss gut vorbereitet 

starten. Auch sie wird als Mit-

glied im Fraktionsvorstand der 

CDU an entscheidender Stelle 

Vertreterin der jungen Genera-

tion sein.
Finaler Schubs durch 

die Familie Warum haben sich beide für 

die eine und nicht für eine an-

dere Partei entschieden? „Ich 

glaube, da hat mich schon 

mein Elternhaus ein bisschen 

geprägt“, meint die Auszubil-

dende zur Mediengestalterin 

lächelnd. Da stimmt Daniel 

Pilz zu: „Schon mein Uropa saß 

für die SPD im Remscheider 

Stadtrat. Aber auch prägende 

Persönlichkeiten wie unser 

nun ehemaliger Oberbürger-

meister Burkhard Mast-Weisz 

haben Einfluss genommen. 

Aber die familiäre Vorprä-

gung gab dann schon den fi-

nalen Schubs“, so der Jurastu-

dent, der über den Jugendrat 

erste politische Erfahrungen 

sammelte und als Remscheider 

Jusovorsitzender bereits weit-

reichende Berührungen mit 

der Parteiarbeit und den Rem-

scheider Themen hatte. 
Im Gespräch sind beide ver-

bindlich, engagiert und wollen 

an ähnlichen Zielen arbeiten. 

„Wir müssen unbedingt für 

gutes Wohnen sorgen“, for-

dert Daniel Pilz. Genauso geht 

es ihm um den Ausbau von 

Kita-Plätzen und die Sanie-

rung des Schulbestands, die 

weit über die aktuellen Erwei-

terungsbauten an den Rem-

scheider Gymnasien hinaus-

reichen sollte. Sahra Bissek will 

sich weiterhin besonders in der 

Schulpolitik einbringen. „Aber 

auch die Wahlkreisarbeit ist 

mir wichtig. Ich möchte mich 

dort unter anderem für mehr 

Sauberkeit einsetzen und auch 

die ansässigen Unternehmen 

besuchen und noch besser 

kennenlernen“, sagt die junge 

Frau, die im Wahlkreis Jäger-

wald/Diepmannsbach kandi-

diert hat. Dass die Mehrheits-

findung im neuen Stadtrat mit 

zehn Abgeordneten der AfD 

und zwei von Pro Remscheid 

nicht eben leichter werden 

wird, ist beiden Jungpolitikern 

klar. Dabei teilen beide mit 

Nachdruck die Meinung: „Wir 

wollen den Rechten so wenig 

Raum wie möglich geben.“ Zerbrochenes Porzellan 
aufkehrenUnd bei der Zusammenarbeit 

ihrer beiden Fraktionen sollte 

trotz unterschiedlicher Positi-

onen ein neues Kapitel aufge-

schlagen werden. „Wir sollten 

zerbrochenes Porzellan der 

Vergangenheit beiseite schaf-

fen. Dafür können wir am Ende 

nichts“, betont Daniel Pilz. 

Probleme, die es in der Stadt 

gebe, würden doch weitgehend 

gleich analysiert. Nur bei den 

Lösungen gebe es eben unter-

schiedliche Vorstellungen. Was 

die beiden Nachwuchskräfte 

im Rat indes auch verbindet, ist 

ihr Bewusstsein für die Bedeu-

tung von Social Media. „Hier 

vertreten zu sein, ist unbedingt 

erforderlich, um junge Leu-

te für Politik zu interessieren“, 

findet Sahra Bissek, die dem 

Thema nicht zuletzt von Berufs 

wegen zugewandt ist. Und Da-

niel Pilz fordert: „Da müssen 

die demokratischen Parteien 

unbedingt stärker werden. 

Den Einstieg in die sozialen 

Netzwerke haben die großen 

Volksparteien schlichtweg ver-

pennt.“ So möchten beide von 

den Erfahrungen ihrer älteren 

Ratskolleginnen und -kollegen 

lernen, während sie umgekehrt 

den „alten Hasen“ gerne ein 

bisschen mehr Verständnis für 

die modernen Medien näher-

bringen würden. So könnten 

eben Alt und Jung voneinander 

profitieren.Welche Ambitionen haben 

beide in der Politik? Keine 

konkreten, sagen Sahra und 

Daniel übereinstimmend. 

Erste Priorität hat für beide 

der Ausbildungs- und Be-

rufsabschluss. Denn dass vie-

len jungen Politik-Talenten der 

fehlende Abschluss und man-

gelnde Berufserfahrung auf die 

Füße gefallen sind, wissen bei-

de sehr genau. Wie reagiert ihr Umfeld auf 

ihr politisches Engagement? 

„Grundsätzlich positiv – auch 

wenn allen klar ist, dass die 

Freizeit weniger wird und man 

auch mal Privates hinten an-

stellen muss. Aber meine Fa-

milie unterstützt mich schon 

sehr“, sagt Sahra Bissek. Und 

bei Daniel Pilz ist vor allem die 

Oma voller Stolz auf den Enkel 

– hierbei besonders auf seine 

einstimmige Wahl zum Frakti-

onsvorsitzenden.

(red) Die Evangelisch Freikirch-

liche Gemeinde in Lüttringhau-

sen  sammelt wieder für Kin-

der in Rumänien Geschenke, 

die in Schuhkartons verpackt 

sind.  Gesammelt werden Stan-

dard-Schuhkartons, die von 

außen schön beklebt werden 

sollten (Deckel und Karton bit-

te separat bekleben) und mit 

einer bunten Mischung von 

Geschenken gefüllt sind.Ein einziges Geschenk 
zu WeihnachtenDarunter können sein: Neue 

Kleidung, Süßigkeiten (Min-

desthaltbarkeitsdatum Juni 

2026), Hygieneartikel, Spiel-

sachen und Schulmaterial. 

Gebrauchte Sachen können 

aufgrund von geänderten Zoll-

bestimmungen nicht mehr 

angenommen werden. Die 

Gemeinde bittet darum, die 

Deckel mit einer Alters- und 

Geschlechtsangabe (5-7, 8-11, 

12-15, 16-20 Jahre) des Emp-

fängerkindes bzw. des Jugend-

lichen zu beschriften. Beson-

ders Pakete für die älteren 

Kinder ab 10 Jahren und auf-

wärts werden dringend benö-

tigt. Die Geschenk-Schuhkar-

tons können an den Sonntagen, 

vom 9. bis 23. November  in der 

Zeit von 11.30 – 12.30 Uhr im 

Eingangsbereich der Gemeinde 

in Lüttringhausen, Schulstraße 

21b (gegenüber von Rewe und 

Lidl), abgegeben werden. An-

fang Dezember 2025 werden 

die Kartons zusammen mit an-

deren Hilfsgütern nach Rumä-

nien gebracht und im Rahmen 

einer Weihnachtsfeier an die 

ca. 120 Kinder der Kinderspei-

sung in Botosani verteilt.  Wer 

ein solches Schuhkarton-Paket 

packt, kann davon ausgehen, 

dass er einem Kind in Rumä-

nien das einzige Geschenk ma-

chen wird, das es zum Weih-

nachtsfest bekommen wird. Fragen beantwortet Joachim 

Mentel, Tel.:  02 02 / 66 42 32

Daniel Pilz und Sahra Bissek haben bei der Kommunalwahl beide in Lennep kandidiert. Als 

neue Ratsmitglieder wollen sie indes ganz Remscheid im Blick behalten.                      Foto: bona

Sahra Bissek (CDU) und Daniel Pilz (SPD) gehören zu den jüngsten Mitgliedern im neuen Remscheider Stadtrat.  

Beide wollen frischen Wind und mehr Verständnis zwischen den Generationen in die Politik bringen.

Zwei junge Stimmen im neuen Stadtrat

Weihnachtsfreude für Rumänien

Falken-ApothekeWir sind für Sie da!
Apotheker Henrik Baßmann

Kreuzbergstr. 1042899 Remscheid 
T. 02191 694700 info@apokreuz.de 

www.apokreuz.de

Barmer Str. 1742899 Remscheid 
T. 02191 50150 info@falken-apotheke-rs.de 

www.falken-apotheke-rs.de 

EINFACH. SICHER. SCHNELL.
Mit unserer KreuzApo App!
 Bequem vorbestellen – ganz ohne Wartezeit

  E-Rezept einfach einlösen – in wenigen Klicks

  Volle Übersicht – Ihre Verordnung auf einen Blick

  Schnelle Benachrichtigung – wir sagen 

Bescheid, sobald Ihre Bestellung abholbereit  

oder auf dem Weg ist

 

Kommen  Sie gerne vorbei – wir richten die App gemeinsam mit Ihnen ein!

Und sonst ... 
Meningitis-Fall am Röntgen-Gymnasium

(red) Bei einer Schülerin des Röntgen-Gymnasiums wurde eine 

Meningokokkeninfektion diagnostiziert. Das Remscheider Gesund-

heitsamt hat daraufhin umgehend alle erforderlichen Schutz- und 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet und 

steht außerdem in engem Austausch mit der Schulleitung und den 

betroffenen Familien.                                   Fortsetzung auf Seite 5 unter „Und sonst“

Auch in diesem Jahr führt die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Lüttringhausen eine Schuhkarton-Aktion durch. 

Leben über den Tod hinausIm November gedenken die 

großen christlichen Kirchen 

der Verstobenen. Vor 50 Jah-
ren war es für viele Menschen 

selbstverständlich, am 1. No-
vember, zu Allerheiligen, auf 

den Friedhof zu gehen und 

vor den Gräbern der verstor-
benen Familienmitglieder in-

nezuhalten. Vorher wurden 

die Gräber herausgeputzt, 

vom Laub befreit, mit Kerzen 

und Gestecken geschmückt. 

Zum Ritual gehörte die nach-
mittägliche Andacht mit an-

schließender Gräbersegnung. 

In meinen Kindheitserinne-
rungen, die in die oben ge-

nannte Zeit fallen, sehe ich 

Menschenmassen, die auf 

den Friedhof drängen. Seit-
dem hat sich vieles verändert. 

Zu Allerheiligen und am 

Totensonntag gedenken die 

Kirchen auf ihre Weisen in 

Gottesdiensten der Verstor-
benen. Die Art und Weise, 

wie sich Menschen von ihnen 

verabschieden, ist vielfältiger 

geworden. Hinterbliebene 

können wählen: Sargbestat-
tung oder Urnenbeisetzung, 

Friedhof oder Friedwald, 

Kirchliche Trauerfeier, Exe-
quien oder freier Trauerred-

ner, um nur die häufigsten 

Möglichkeiten zu nennen. 

Das hat Konsequenzen. Im 

Jahr 2025 fallen mir beim 

Gang über den Friedhof meh-
rere leere Grabstätten auf. Mir 

begegnen Menschen, jedoch 

deutlich weniger als in mei-
nen Kindertagen. Geblieben 

ist die hoffnungsvolle At-
mosphäre. Kerzen leuchten, 

erhellen die herannahende 

Dunkelheit. Kinder laufen 

durch die Wege, zählen Grab-
lichter, freuen sich an ihnen.

Familien, Freunde und Be-
kannte denken gemeinsam an 

den Gräbern der Verstorbe-
nen; tauschen die ein oder 

andere Anekdote über sie aus. 

Man schmunzelt und spürt: 

manches von ihnen lebt 

weiter.  Der Gang über den 

Friedhof kann an den Feier-
tagen zum Totengedenken zu 

einem von Zuversicht gepräg-
ten Erlebnis werden. 

Aus der Perspektive des 

christlichen Glaubens kön-
nen wir sogar auf ein Leben

nach dem Tod hoffen.
Paulus schreibt an die junge 

Gemeinde: Wir wollen euch 

über die Verstorbenen nicht 

in Unkenntnis lassen, damit 

ihr nicht trauert wie die an-
deren, die keine Hoffnung ha-

ben…Gott wird die Verstor-
benen… in Jesus Christus zur 

Herrlichkeit führen. 1Thess 

4, 13-14Eine ermutigende Zusage 

Gottes an uns.

www.luettringhauser-anzeiger.de
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Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am 

15. Januar 2026.

Gedanken zum Sonntag

Falken-ApothekeWir sind für Sie da!
Apotheker Henrik Baßmann

Kreuzbergstr. 10
42899 Remscheid 

T. 02191 694700 
info@apokreuz.de 

www.apokreuz.de
Barmer Str. 17

42899 Remscheid 
T. 02191 50150 

info@falken-apotheke-rs.de 

www.falken-apotheke-rs.de 

EINFACH. SICHER. SCHNELL.

Mit unserer KreuzApo App!

 Bequem vorbestellen – ganz ohne Wartezeit

  E-Rezept einfach einlösen – in wenigen Klicks

  Volle Übersicht – Ihre Verordnung auf einen Blick

  Schnelle Benachrichtigung – wir sagen 

Bescheid, sobald Ihre Bestellung abholbereit  

oder auf dem Weg ist

 

Kommen  Sie gerne vorbei – 
wir richten die App gemeinsam mit Ihnen ein!

„Suchen und Finden“Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Suchen und Finden – kaum ein Thema passt besser in 

die Weihnachtszeit. Wir halten inne, schauen zurück und  

blicken – vielleicht mit ein bisschen Unsicherheit – auf das 

neue Jahr. Leise Fragen kommen auf: Wonach suchen wir  

eigentlich? Und was hoffen wir zu finden? Die Weihnachts-

geschichte selbst beginnt mit einer Suche. Menschen ma-

chen sich auf den Weg, folgen einem Stern, lassen Gewohntes  

hinter sich. Diese biblische Erzählung spiegelt sich in den 

Themen dieser Ausgabe wider. Da ist die Suche nach den  

Sternen, die den Blick weitet und uns daran erinnert, wie klein 

wir selbst doch sind – und wie groß zugleich unsere Neugier.  

Da ist die Frage nach dem Frieden, die sich in diesen  

Tagen geradezu aufdrängt. Ist er etwas, das wir überhaupt 

finden können? Ein Besuch im Stadtarchiv führt uns 

auf eine andere Spurensuche – in die Vergangenheit, zu  

Geschichten, Dokumenten und Erinnerungen, die unsere 

Gegenwart prägen. Und schließlich die sehr persönliche 

Suche nach dem Glauben: nach Orientierung, Hoffnung 

und Trost in einer zunehmend komplexer werdenden 

Welt. Suchen bedeutet Bewegung. Finden bedeutet im  

besten Fall Ankommen. Vielleicht ist es genau das, was 

diese Weihnachtszeit uns schenkt: Momente, in denen wir  

etwas entdecken – in den Sternen, in der Geschichte und 

im Miteinander mit unseren Lieben. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, frohe Fest- 

tage mit vielen Augenblicken des Findens und ein gesun-

des, glückliches neues Jahr. 
Ihre LA Verlags GmbH und der Heimatbund Lüttringhau-

sen als Herausgeber des LL-Anzeiger 

Vom Suchen und Finden 
Advent, so wirkt es manchmal, ist 

eine riesige Suchbewegung. Wir 

suchen Geschenke, Besinnlichkeit, 

Zeit, Frieden – und oft spüren wir 

dabei eine tiefere Sehnsucht: nach 

Halt und Orientierung in einer 

Welt, die sich ständig verändert. 

Nach Nähe und Frieden und ei-

nem Ausblick, der weiter reicht, 

als Menschen denken können. Die 

Weihnachtsgeschichte erzählt von 

solcher Sehnsucht – und wie sie 

mit Leben erfüllt wird. Die Hirten 

auf den Feldern suchten in der 

Nacht nichts Besonderes – und 

fanden doch das Entscheidende. 

Beachtung, Zuwendung, Wert-

schätzung für sie, die sonst am 

Rande stehen. Auch die Weisen 

aus dem Morgenland folgten ihrem 

Stern und suchten einen König. 

Was sie fanden, war etwas ganz 

anderes: das Zeichen, dass Gott 

selbst in unsere Welt kommt. Und 

die Erfahrung, dass manchmal alle 

Wissenschaft nicht wissen kann, 

Annette Cersovsky, Super-

intendentin Evangelischer 

Kirchenkreis Lennep

was das für eine Veränderung in 

Gang setzt. Und sie alle verstan-

den: Gott lässt sich finden. Nicht 

im Glanz großer Paläste, sondern 

mitten im Alltäglichen. In einem 

Stall, in einem Kind, in der ver-

letzlichen Nähe, die unser Leben 

teilt. Jesus wird später sagen: „Wer 

suchet, der wird finden“. Das ist 

ein Versprechen. Vielleicht suchen 

auch wir in diesen Tagen mehr, als 

wir zugeben – einen Neuanfang, 

ein Zeichen der Versöhnung, ein 

Licht für unsere Wege. Oft ahnen 

wir schon: Was wir suchen, liegt 

nicht in großen Gesten oder per-

fekten Momenten, sondern kann 

sich in kleinen Begegnungen zei-

gen, in einem Gespräch, das guttut, 

in einer Geste, die Frieden schafft, 

oder in einem Augenblick, in dem 

wir Ruhe finden. Die Weihnachts-

geschichte erinnert uns daran, dass 

Suchen sich lohnen kann – dass 

das Entscheidende manchmal un-

scheinbar und unerwartet kommt. 

Wer sich aufmacht, wird Spuren 

entdecken, die Mut machen, Hoff-

nung schenken und Herzenstüren 

öffnen. Vielleicht ist genau das das 

Weihnachtsgeschenk: dass sich das 

Suchen in Finden verwandelt – 

mitten im Leben, in uns selbst und 

in den Menschen um uns herum.
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Alle Preise sind inkl. Farbe 4c und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* Grundpreise gelten für alle Kunden, die den Anzeigenauftrag durch Werbemittler erteilen und für Werbeagenturen.

KONTAKT FÜR IHRE ANZEIGENANFRAGE: anzeigen@luettringhauser-anzeiger.de

	     

ORTSPREISE GRUNDPREISE*

Anzeigenteil

M
ill

im
et

er
pr

ei
s 0,98 Euro 1,13 Euro

Textteil 1,69 Euro 1,95 Euro

Titelseite 2,29 Euro 2,63 Euro

Privatanzeigen 0,79 Euro 0,91 Euro

Bergische Firmenblick
(43 mm breit x 35 mm hoch)

39,90 Euro 45,90 Euro

                                      

BEILAGENPREISE

bis 20 g / je 1000 Expl. 59,00 Euro

+ 10 g mehr / je 1000 Expl. + 5,00 Euro

Beilagen werden nicht rabattiert. 	
Anlieferungsbedingungen siehe Aufnahme- und 	
Zahlungsbedingungen Punkt 6.

GRUNDPREISE*

67,90 Euro
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Verlags GmbH

AUFNAHME UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

  1. �Der Inserent trägt die Verantwortung dafür, dass Vorlagen und Anzeigentexte rechtzeitig eingehen. 	
Anzeigenschluss ist dienstags, 14 Uhr.

  2. �Bei telefonisch oder digital übermittelten Anzeigen übernimmt der Lüttringhauser Anzeiger/Lennep im Blick keine Haftung 	
für die Richtigkeit.

  3.� �Der Lüttringhauser Anzeiger/Lennep im Blick behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Anzeigen im 	
Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen. Von der Ablehnung wird der Auftraggeber umgehend in Kenntnis gesetzt.

  4. �Wenn nicht anders vereinbart, laufen Anzeigenabschlüsse ein Jahr vom Einschalten der ersten Anzeige ab. 	
Der zu gewährende Nachlass richtet sich nach der aktuellen Preisliste.

  5. �Kommt es zur Nichterfüllung eines Auftrages aus Umständen, die der Lüttringhauser Anzeiger/Lennep im Blick nicht zu vertre-
ten hat, erstattet der Auftraggeber – unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten – dem Lüttringhauser Anzeiger/Lennep im 
Blick den Unterschied, der zwischen dem gewährten und demjenigen Nachlass liegt, der der tatsächlichen Abnahme entspricht.

  6. �Beilagen/Prospekte dürfen im Format, Umbruch und Druck weder zeitungsähnlich sein noch Fremdanzeigen enthalten. 	
Sie müssen gefalzt in durchgängigen Lagen frei Haus bis spätestens 2 Werktage vor Drucktermin an Rheinisch-Bergische 
Druckerei GmbH, Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf-Heerdt geliefert werden. Mehraufwand durch manuelles Drehen bei 
Anlieferung in nicht durchgängigen Lagen wird nach Aufwand zusätzlich berechnet. Weitere Angaben erhalten Sie in der Ge-
schäftsstelle des Lüttringhauser Anzeiger / Lennep im Blick.

  7. �Falls keine besonderen Größenvorschriften gegeben sind, wird die Anzeige in üblicher Form gesetzt. Berechnet wird die Anzei-
ge in ihrer tatsächlichen Abdruckhöhe.

  8. �Anzeigenrechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen.

  9. �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 1 v. H. über dem Diskontsatz der Landeszentralbank sowie die	
Einziehungskosten berechnet. Die weitere Ausführung des Auftrages wird der Lüttringhauser Anzeiger/Lennep im Blick bis zur 
Bezahlung zurückstellen. Bei Konkursen, Zwangsvergleichen oder Klage entfällt der in den Rechnungen gewährte Nachlass.

10. �Beanstandungen jeglicher Art sind innerhalb einer Woche nach Erscheinen der Anzeige bzw. nach Empfang der Rechnung zu 
erheben.

11. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schadenersatz.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Remscheid. 

BANKVERBINDUNGEN
Stadtsparkasse Remscheid
Kto.-Nr. 138 198
BLZ 340 500 00
IBAN: DE35 3405 0000 0000 1381 98
BIC: WELADEDRXXX

ZAHLUNGSBEDINUNGEN
Zahlung nach Rechnungsempfang ohne 
Abzug. 2 % Skonto bei Vorauszahlung. 
Bezugspreis im Jahresabonnement: 	
59, 00 €. 
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Themenplan – Redaktion – Sonderveröffentlichungen (SVÖs) 2026*

				  

KW 	 ET		  THEMA	 	

	 6	 05.02.26		  • Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzen 
					    • Energie & Umwelt

	 8	 19.02.26 		  • Helfer in schweren Stunden
					    • Gesundheit! Fit für den Frühling / Generation plus: Fit in jeder Altersklasse

	10	 05.03.26 		  • Bauen & Wohnen / Garten: die Natur erwacht! Und der Gartenbesitzer?
					    • STELLENMARKT: eine neue Herausforderung gesucht?

	12	 19.03.26 		  • Ab in den Urlaub – von den Bergen bis zum Meer					   
					    • Rund um´s Auto „Strahlender Frühjahrsputz“

	14	 02.04.26		  • Ostergrüße

	16	 16.04.26		  • Alles für die Gesundheit
					    • Energie & Umwelt

	19	 07.05.26		  • Bauen & Wohnen/ Garten: Es grünt so grün……

	21	 21.05.26		  • Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzen 
					    • „Riegel vor“ Schutz in der Urlaubszeit

23		 04.06.26		  • Rund um’s Auto „wenn Autos eine Reise tun!“

25		 18.06.26		  • Bauen & Wohnen/ Garten/Fenster-Türen-Wintergärten 
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27		  02.07.26		  • Alles für die Gesundheit/ Generation plus

29		 16.07.26	    	 • Kindergarten-Fotos / Schulstart

32		 06.08.26	  	 • Kindergarten-Fotos / Schulstart

34		 20.08.26		  • Kindergarten-Fotos / Schulstart  
					    • STELLENMARKT: eine neue Herausforderung gesucht?

36		 03.09.26		  • Bauen & Wohnen / Garten: der Herbst hält Einzug
					    • Parteien zur Kommunalwahl a, 14.09.25
					  
38		 17.09.26		  • BAUERNMARKT
					    • Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzen

40		 01.10.26		  • Rund um’s Auto: Machen Sie Ihr Auto winterfest!

42		 15.10.26		  • Energie & Umwelt
					    • Machen Sie Ihr Auto winterfest

45		 05.11.26		  • Helfer in schweren Stunden
					    • „Riegel vor“ Schutz in der Dunkelheit

47		 19.11.26		  • Extra: Jahreskalender 2027 als Beilage
				 
49		 03.12.26	  	 • Extraseiten zum Advent

51		 17.12.26		  • „Weihnachtsgrüße“

					    *Änderungen vorbehalten

* Änderungen vorbehalten 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN UND FREMDBEILAGEN IN ZEITSCHRIFTEN

1.	  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbung Treibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.	

2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß ab-
zurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.	

3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 
2 genanten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.	

4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.	

5.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt 
werden kann, wenn der Auftrag auf dieser Weise nicht auszuführen ist.	

6.	 Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.	

7.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlus-
ses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form ein-
heitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder 
die guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und dessen 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen, oder der 
Beilagen, Beihefter, Beikleber etc. ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeig-
nete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 
gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten. Für Anzeigen, die infolge ungeeigneter Druckunterlagen 
nicht einwandfrei erscheinen, wird keine Haftung übernommen.	

9.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung. Schadenersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch 
bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen, Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das 
für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlers zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrläs-
sigkeit von Erfüllungsgehilfen, in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – 
innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.	

10.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.	

11.	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.	

12.	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern 
nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.	
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ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES VERLAGES

13.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rück-
sicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.	

14.	Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang 
des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnum-
mern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.	

15.	Kosten für die Anfertigung bestellter Lithos, Repros und Zeichnungen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.	

a.	 Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er vom Auftraggeber irregeführt oder getäuscht wird. 
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröf-
fentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten 
Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.	

b.	 Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für 
die Insertion zur Verfügung gestellten Text – und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, 
den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrags, 
auch wenn er nicht rechtzeitig sistiert wurde, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht 
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträch-
tigt werden. Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber 
daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Auftraggeber hält den Verlag auch von allen 
Ansprüchen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.	

c.	 Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige kann der Verlag die 
entstandenen Satzkosten berechnen.	

d.	 Angebote von Vermittlern auf Chiffreanzeigen werden nicht befördert.	

16.	Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe sowie sonstige Ein-
gänge auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.  Der Verlag behält 
sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur 
Ausschaltung von Missbrauch des Chiffredienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von 
geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.	

17.	Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet einen Monat nach Ablauf des Auftrages.	

18.	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche 
des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand 
bei Nicht – Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes gelegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

e.	 Fälle höherer Gewalt wie auch Arbeitskampfmaßnahmen entbinden den Verlag von der Ver-
pflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz.	

f.	 Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen 
und Kollektiven Sonderpreise festzulegen.	

g.	 Die Webungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbung Treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die 
vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.	

h.	 Sind etwaige Mängel an gelieferten Drucksachen, wie Beihefter, Beikleber etc., nicht sofort, 
sondern erst bei der Verarbeitung erkennbar, so hat der Werbung Treibende dadurch entstehen-
de Mehrkosten oder Verluste bei der Herstellung zu tragen.	

i.	 Unterläuft bei der Wiederholung einer Anzeige der gleiche Fehler wie in der ersten Veröffent-
lichung, so sind Ansprüche auf Zahlungsminderung oder Ersatz ausgeschlossen, wenn der 
Auftraggeber nach der ersten Veröffentlichung nicht sofort reklamiert hat.
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